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06/2022e Öffentliche Bekanntmachung / veröffentlicht am 29.12.2022 
 
 

Satzung zur 7. Änderung der Satzung über die  
öffentliche Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Klipphausen,  

Entsorgungsgebiet Klipphausen 
(Abwassersatzung - AbwS) 

 
Aufgrund von § 50 Abs. 1 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) und der §§ 4, 14 und 
124 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) i. V. m. den §§ 2, 9, 17 und 
33 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der jeweils geltenden Fassung, 
hat der Gemeinderat Klipphausen am 13.12.2022 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung in der Gemeinde  

Klipphausen, Entsorgungsgebiet Klipphausen (Abwassersatzung - AbwS) 
 
Die Abwassersatzung der Gemeinde Klipphausen, Entsorgungsgebiet Klipphausen vom 05. 
Mai 2004 in der Fassung vom 01. Januar 2021 wird wie folgt geändert: 
 
     § 50 erhält folgende neue Fassung: 
 

(1) Auf die voraussichtliche Gebührenschuld nach § 45 Abs. 1 und 4 sowie § 46 Abs. 2 
sind Abschlagszahlungen zu leisten. Jeweils auf den 28.02., 30.04., 30.06., 30.08., 30.10., 
30.12. eines jeden Jahres sind Vorauszahlungen auf die voraussichtliche Gebührenschuld 
zu leisten. Fällt ein Vorauszahlungstermin auf einen Samstag, Sonn- oder Feiertag, gilt der 
nächstfolgende Bankarbeitstag. 

 
 (2) Der Vorauszahlung ist jeweils ein Sechstel der Gebühr des Vorjahres zu Grunde zu le-

gen; Änderungen der Gebührenhöhe sind dabei zu berücksichtigen. Fehlt eine Vorjahres-
abrechnung oder bezieht sich diese nicht auf ein volles Kalenderjahr, wird die voraussicht-
liche Gebühr geschätzt. 

 
     (3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorauszahlungen verlangt wurden, so 

wird der übersteigende Betrag mit der nächsten Vorauszahlungen verrechnet. Ein dann 
noch vorhandenes Guthaben wird unverzüglich erstattet. Nach Beendigung des Versor-
gungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Vorauszahlungen unverzüglich zu erstatten. 
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§ 2 

Inkrafttreten 
 
Die Satzung zur 7. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung in der 
Gemeinde Klipphausen, Entsorgungsgebiet Klipphausen  (Abwassersatzung - AbwS) tritt 
zum 01.01.2023 in Kraft. 
 
Klipphausen, den 14. 12. 2022           
 
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel -  
Bürgermeister 
 
  
      
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)  
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der SächsGemO zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach Ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu 
Stande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn  
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,  
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,  
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,  
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4, Satz 1 SächsGemO genannten Frist  
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder  
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.  
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 
4, Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 


